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FD 33 
Keine Einwände 
 
FD 38 
Die Stadt Plau hatte den Bau des Löschbrunnens bereits im Jahr 2022 im 
Haushalt. 2023 soll nach Aussage der Stadt Pla am See der Bau nun erfol-
gen. Der voraussichtliche Standort befindet sich in unmittelbarer Nähe zum 
Plangebiet.  
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Mit dem Abschluss der Baumaßnahme für den Brunnen wird die Bereitstel-
lung von Löschwasser im Plangebiet und der Ortslage Hof Lalchow sicherge-
stellt sein. Die Stadt geht davon aus, dass vorher keine Bauanträge vorliegen 
werden. 
 
 
FD 53 
Keine Bedenken 
 
FD 60 
Keine Anregungen und Bedenken 
 
FD 62  
Keine Einwände 
Die Bezeichnung der Gemarkung wird berichtigt. 
 
FD 63  
 
Denkmalschutz 
 
Keine Baudenkmale im Plangebiet vorhanden 
Wird zur Kenntnis genommen 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine Bodendenkmale im Plangebiet 
vorhanden 
Wird zur Kenntnis genommen 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
 
 
 
Bauplanung/Bauordnung 
 
Keine Bedenken 
 
 
Die Flurstücke befinden sich in Privateigentum. Bauwilligkeit wurde gegen-
über der Stadt Plau am See nicht geäußert. Daher wird auf eine Einbeziehung 
verzichtet und die jetzige Nutzung als Grünland belassen. 
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Die Begründung wird dahingehend ergänzt. 
 
Straßenaufsicht 
Keine Bedenken  
Wird zur Kenntnis genommen 
 
FD 68 
Naturschutz 
 

1. Der UNB wird vor Satzungsbeschluss ein Nachweis über die Nutzung 
der Kompensationsfläche vorgelegt. Dies wird im städtebaulichen 
Vertrag geregelt. 

2. Der Hinweis wird geändert. 
 
Wasser- und Bodenschutz 
 
Keine Einwände, wird zur Kenntnis genommen 
 
Zum Bodenschutz gibt es Auflagen und Hinweise. 
 
 
 
 

 
Die nebenstehenden Auflagen werden in die bodenschutzrechtlichen Hinwei-
se auf dem Plan und in die Begründung übernommen. 

 
Die Auflagen werden zur Kenntnis genommen und beachtet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 von 38 in Zusammenstellung



Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde      Abwägung der Stadt Plau am See 

 4 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis, dass nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine Altlasten etc. 
bekannt sind, wird in die Hinweise auf dem Plan übernommen. 
 
Die Hinweise zum Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen und beach-
tet. 

 
 
 
Die Begründung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Immissionsschutz  
hier ohne Stellungnahme  
 
Abfallwirtschaft 
Keine Einwände  
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Landkreis Ludwigslust-Parchim    Datum: 06. März 2023 
FD Umwelt      Bearbeiter: Frau Konow 
Immissionsschutz       
 
 
FD Bauordnung 
-  im Hause  - 
 
 
Entwicklungs- und Ergänzungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 2 BauGB der Stadt Plau 
am See, OT Hof Lalchow 
 
Aktenzeichen: BP 230010 
 
 
Aus Sicht des Immissionsschutzes wird zum oben genannten Planvorhaben wie folgt Stellung 
genommen: 
 
Auflagen 
 

1. Die Entwicklungs- und Ergänzungssatzung des Ortsteils Hof Lalchow der Stadt Plau 
am See umfasst in der Gemarkung Lalchow Flur 1 mehrere Flurstücke. Die Fläche, 
welche im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt ist, 
soll zukünftig als Ortsteil (Innenbereich) entwickelt und einzelne Grundstücke mit der-
zeitiger Lage im Außenbereich, welche durch die angrenzende Wohnbebauung geprägt 
sind, als Ergänzungsfläche mit in den Ortsteil einbezogen werden. 
 
Die nähere Umgebung der Entwicklungs- und Ergänzungsflächen sind nach BauNVO 
einzuordnen, somit werden die maßgebenden Immissionsrichtwerte festgelegt. 
 
Entsprechend der Einordnung nach BauNVO ergeben sich die festgelegten Abstände 
der Standort außenliegender Bauteile der technischen Gebäudeausstattung (z.B. Kli-
maanlagen, Wärmepumpen) zu den maßgeblichen Immissionsorten. 

 
2. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um 

nicht mehr als 30 dB (A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB (A) überschreiten. 
 

3. Zum Schutz der Nachbarschaft ist die Einhaltung der Immissionsrichtwerte durch ent-
sprechende schalltechnische, bautechnische und organisatorische Maßnahmen zu ge-
währleisten. 

 
4. Eine Blendwirkung der eingesetzten Module einer Solaranlage ist für die Umgebung 

auszuschließen. Es sind Solarmodule mit einer Antireflexionsbeschichtung zu verwen-
den. 

 
5. Die Abnahme der Feuerungsanlagen hat durch den Schornsteinfeger zu erfolgen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1./2./3. 
Die Auflagen hinsichtlich der Einordnung der Entwicklungs- und Ergänzungs-
flächen in die nähere Umgebung und die damit verbundene Einhaltung der 
Immissionsrichtwerte werden beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. 
Die Auflagen zu Solarmodulen werden beachtet. 
 
5. 
Die Auflage zur Abnahme von Feuerungsanlagen wird beachtet. 
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6. Die Anforderungen der 1. BImSchV (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsan-
lagen) vom 26. Januar 2010 sind einzuhalten. Insbesondere mit Hinblick auf die Ableit-
bedingungen (§19 der 1. BImSchV) sind für Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe, 
die nach dem 31. Dezember 2021 errichtet werden, verschärfte Anforderungen einzu-
halten. 

 
 
Hinweise 
 

1. Durch die in der Nähe befindliche Stallanlage in der Dorfstraße kann eine zeitwei-
lige Lärm- und Geruchsbelästigung durch landwirtschaftliche Geräte bzw. Tier-
haltung nicht ausgeschlossen werden. 
 

2. Die Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen sowie zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
sind zu gewährleisten (§ 23 BImSchG). 

 
3. Sollten sich Immissionsbelästigungen für die Nachbarschaft ergeben, so ist auf Anord-

nung der Behörde nach § 26 BImSchG ein Gutachten (die Kosten trägt der Bauherr) 
mit Abwehrmaßnahmen zu erstellen und diese in Abstimmung mit der Behörde termin-
lich umzusetzen. 

 
4. Während der Realisierungsphase von Baumaßnahmen sind die Immissionsrichtwerte der 

Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – 
(AVV Baulärm) vom 19. August 1970 einzuhalten. 

 
 
Gez. Konow 
SB Immissionsschutz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
6. 
Die Auflagen zu Feuerungsanlagen werden beachtet. 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
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Es befinden sich keine Festpunkte im Plangebiet.  
 
Das Merkblatt wird beachtet. 
 
Der Landkreis wurde beteiligt. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung an o. g. Vorhaben. 
 
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den einge-
reichten Unterlagen vom 27.01.2023 keine Stellungnahme ab. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
Kathrin Fleisch 
–––––––––––––––––––– 
 

    
 
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie  
Goldberger Str. 12 b | 18273 Güstrow 
Telefon 0385/588 64 193 
toeb@lung.mv-regierung.de 
www.lung.mv-regierung.de 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Keine Stellungnahme durch das LUNG 
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Sehr geehrte Frau Hedtke, 
bezüglich der Beteiligung an dem o.g. Planverfahren vom 30.01.2023 nimmt der 
WAZV wie folgt Stellung. Nach Prüfung der Unterlagen hat der WAZV keine Einwände 
gegen den Entwurf der Entwicklungs- und Ergänzungssatzung für den Ortsteil Hof 
Lalchow der Stadt Plau am See.  

Innerhalb des Geltungsbereiches der Satzung sind Leitungen und Anlagen für die 
zentrale Trinkwasserversorgung durch den WAZV vorhanden. Durch die Festlegung 
der Satzung wird die bestehende Versorgung durch den WAZV nicht beeinträchtigt. 
Für zukünftige Bauanträge innerhalb der Satzung ist die Trinkwasserversorgung 
gesichert.  
 
Durch die Festlegung der Satzung ändern sich die Parameter für die Berechnung und 
Erhebung der Anschlussbeiträge zur Trinkwasserversorgung. Der WAZV wird nach 
Rechtskraft der Satzung eine Überprüfung der bereits veranlagten Flächen und der 
vereinnahmten Anschlussbeiträge vornehmen.  Unter Umständen kann es zu Nach-
forderungen für die jeweiligen Grundstückseigentümer kommen.  
 

Noch ein Hinweis zu Nr. 6 –Löschwasserversorgung- in der Begründung zur Satzung. 
  
Der WAZV ist der zuständige Trinkwasserversorgungsbetrieb der Mitgliedsgemeinden. 
Leitungen und Anlagen für die Löschwasserversorgung und einer dauerhaften Brand-
bekämpfung stehen nicht zur Verfügung. Vorhandene Leitungen oder Hydranten des 
WAZV innerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs der Satzung dürfen nur zur 
Erstbrandbekämpfung genutzt werden. Eine dauerhafte Löschwasserversorgung darf 
nicht über die Leitungen und Anlagen des WAZV aufgebaut werden. 
 
 
Bei Rückfragen erreichen Sie mich unter den angegebenen Kontaktdaten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Stefan Gaberle 
Ltd. Sachbearbeiter GIS, Leitungsdokumentation, Liegenschaften und Vermessung 

Wasser- und Abwasserzweckverband 
Parchim-Lübz 
Neuhofer Weiche 53, 19370 Parchim  
Tel. (03871) 725-202 
Mobil 01741778488 
E-Mail: gaberle@wazv-parchim-luebz.de 
www.wazv-parchim-luebz.de 
 

 
 

 

Keine Einwände gegen das Planvorhaben 

 

Es sind Leitungen des WAZV im Plangebiet vorhanden. 

 

 

Die Trinkwasserversorgung ist gesichert. 

 

 

Die Hinweise zu den Anschlussbeiträgen werden zur Kenntnis ge-

nommen und beachtet. 

 

 

 

 

Die Hinweise zur Löschwasserversorgung werden zur Kenntnis ge-

nommen und beachtet. 

 

Die Begründung wird ergänzt. 
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Keine Bedenken zum Planvorhaben 
 
Der Hinweis zu Drainanlagen wird beachtet. 
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Es bestehen keine Einwände. Die erforderlichen Maßnahmen 
am Kabelnetz werden jederzeit ermöglicht. Die Auflagen und 
Hinweise werden beachtet. 
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Die Auflagen und Hinweise werden beachtet. 
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihre Anfrage zu unseren Versorgungsanlagen. 

Im Plangebiet befinden sich Netzanlagen der WEMAG Netz GmbH, auf dem 
Flurstück 253 unter anderem eine Trafostation, eine 20 KV Freileitung und 
mehrere 1 KV Erdkabel. Die Anlagen müssen jederzeit frei zugänglich sein, 
dürfen nicht eingezäunt,- und überbaut werden (siehe Entwicklungs- und Er-
gänzungssatzung Punkt 5 und 6). Bei Bau und Planungstätigkeiten im Bereich 
der 20 KV Freileitung sind die DIN Abstände einzuhalten (siehe Schutzanwei-
sung). Gegebenenfalls müssen diese Anlagen kostenpflichtig umgelegt werden. 
Für eine elektrotechnische Erschließung bzw. eine Netzanlagenumlegung im 
Plangebiet ist Ihrerseits bei der WEMAG Netz GmbH ein separater Antrag zu 
stellen. Die Antragsstellung sollte 12 Monate vor Baubeginn erfolgen. Die Er-
schließung ist kostenpflichtig. Für eine Kostenermittlung benötigen wir unter 
Angabe der Vorgangsnummer 52337171 folgende Dokumente: 

• Amtlichen B-Plan 
• Parzellenplan, Bebauungsplan 

Die WEMAG Netz GmbH ist in die Planungen frühzeitig einzubeziehen. Ein 
interner Planungsingenieur wird im Rahmen der Kostenermittlung benannt. 

Für die elektrotechnische Erschließung des Plangebietes sind entsprechende 
Leitungstrassen nach DIN 1998 sowie ein möglicher Trafostationsstandort 
(Flächengröße 4 x 6 [m]) vorzuhalten. 

Für alle Bau- und Planungsarbeiten an bzw. in der Nähe unserer Netzanlagen 
ist unsere „Schutzanweisung von Versorgungsleitungen und –anlagen“ zu be-
achten. Dieses Dokument ist für unser gesamtes Versorgungsgebiet verbind-
lich. Sie können es unter folgendem Pfad herunterladen: http://www.wemag-
netz.de/_einzelseiten/leitungsauskunft/index.html 

Mit diesem Schreiben erhalten Sie als Anlage einen Bestandsplan mit Lage und 
Verlauf unserer Versorgungsleitungen/ -anlagen. 

Jede Auskunft wird protokolliert und ist 4 Wochen ab Auskunftsdatum gültig. 
Weitere Informationen zur Gültigkeit finden Sie in der Schutzanweisung. 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Anlagen anderer Versorgungsträger und 
Einspeiser von regenerativen Energien vorhanden sein können! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Leitungsauskunft der WEMAG Netz GmbH  

 
 
 
Im Plangebiet befinden sich Netzanlagen der WEMAG.  
 
Die Hinweise in Bezug auf diese und auf geplante Anlagen werden beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Schutzanweisung wird beachtet. 
 
 
 
 
Der Lageplan wird beachtet. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf mögliche andere Versorgungsträger wird beachtet. 
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Unser Zeichen: XTPD 2023/00450 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
vielen Dank für Ihre Anfrage zu unseren Versorgungsanlagen. 
 
Ihr Anliegen bearbeiten wir im Auftrag der WEMACOM Telekommunikation 
GmbH und WEMACOM Breitband GmbH. 
 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie als Anlage Bestandspläne der vorhande-
nen Versorgungsanlagen der WEMACOM im Bereich Ihres Bauvorhabens.  
 
Für alle Bau- und Planungsarbeiten an bzw. in der Nähe unserer Netzanlagen 
ist unsere „Schutzanweisung von Versorgungsleitungen und –anlagen“ zu 
beachten. Dieses Dokument ist für unser gesamtes Versorgungsgebiet ver-
bindlich. Sie können es unter folgendem Pfad herunterladen: 
Leitungsauskunft | www.wemacom.de 
 
Im Bereich der Baumaßnahme ist Handschachtung sowie eine örtliche Ein-
weisung erforderlich!  
Die Ausstellung der Schachtscheine erfolgt vor Ort. 
 
Hinweis : 
Leitungen sind in jedem Fall durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen 
(Ortung, Querschläge, Suchschlitze, Handschachtung etc.) festzustellen. 
Bitte setzen Sie sich zeitnah mit Herrn Panke (Tel.0385 / 755-2224 bzw. per 
E-Mail leitungsauskunft@wemacom.de) in Verbindung, um einen Vororttermin 
zu vereinbaren. 
 
Jede Auskunft wird protokolliert und ist 3 Monate ab Auskunftsdatum gültig. 
Bei weiteren Fragen kommen Sie gerne auf uns zu. 
 
Freundliche Grüße 
René Panke 
Dokumentation 
WEMACOM Telekommunikation GmbH 
Tel.: +49 385 755-2441 
leitungsauskunft@wemacom.de 

Hausadresse: Zeppelinstraße 1, 19061 Schwerin  
Mit voller Bandbreite für unsere Region: www.wemacom.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bestandspläne werden beachtet. 
 
 
 
 

Die Schutzanweisung wird beachtet. 
 
 
 
Die Hinweise zu Handschachtung und Erkundungsmaßnah-
men werden beachtet. 
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Sehr geehrte Frau Hedtke, 
 
hiermit möchten wir Ihnen mitteilen, dass im gesamten Ortsbe-
reich von Hof Lalchow keine Versorgungsleitungen bzw. Anla-
gen,  
die im Verantwortungsbereich der HanseGas GmbH liegen, vor-
handen sind. 
Ein Konzessionsvertrag zwischen der HanseGas GmbH und der 
Gemeinde Hof Lalchow, für eine Gasversorgung des Ortes, be-
steht nicht. 

Freundliche Grüße  
Michael Baudisch  

Netzdienste MVP 
T  +49-38726-839 48 13  
F  +49-38726-839 48 15 
M +49-171 762 07 31  
michael.baudisch@hansegas.com 

HanseGas GmbH  
Parchimer Straße 2  
19372 Spornitz  

www.hansegas.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Keine Anlagen der HanseGas GmbH vorhanden 
wird zur Kenntnis genommen 
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Im Plangebiet ist der Anlagenbetreiber ONTRAS betroffen. 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet 
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Der dargestellte Bereich wurde geprüft und wird bestätigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der dargestellte Bereich wurde geprüft und wird bestätigt. 
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Im Plangebiet sind nebenstehende Anlagenbetreiber nicht betroffen. 
Wird zur Kenntnis genommen 
 
Hinweis zu weiteren Anlagenbetreibern wird zur Kenntnis genommen 
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Die Schutzanweisung wird beachtet. 

 
Die Ferngasleitung liegt in der Fläche für die Ausgleichsmaßnahme, jedoch ist 
die Pflanzung in dem Bereich geplant, in dem die Leitung nicht verläuft. 

 
 
 
 
 
 
Lage der Leitung wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
Keine Einwände zum Planvorhaben 
 
Auflagen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
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Die Ferngasleitung liegt in der Fläche für die Kompensationsmaßnahme, je-
doch ist die Pflanzung in dem Bereich geplant, in dem die Leitung nicht ver-
läuft. 

 
 
Die Begründung wird ergänzt. 
 
 
Der Anlagenbetreiber wird über die Beschlussfassung informiert. 
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
Eckdrift 81 * 19061 Schwerin 
 
Bürogemeinschaft Stadt & Landschaftsplanung - M. Hedtke 
Ziegeleiweg 3 
19057 Schwerin 
 
Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01232701 
E-Mail: TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com 
Datum: 02.03.2023 
Stadt Plau am See, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung für 
den Ortsteil Hof Lalchow 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 27.01.2023. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone 
Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnah-
me keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich 
keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine 
Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits 
derzeit nicht geplant. 
 
 
 
Freundliche Grüße 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwände gegen das Planvorhaben 
 
Es befinden sich keine Anlagen des Unternehmens im Plangebiet. Eine Neu-
verlegung ist nicht geplant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 von 38 in Zusammenstellung

mailto:TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com


Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde      Abwägung der Stadt Plau am See 

 34 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es befinden sich keine Anlagen des Unternehmens im Plangebiet. Eine Neu-
verlegung ist nicht geplant. 
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Die Gemeinde Dobbin-Linstow wird durch die Planung nicht berührt. 
 
Keine Anregungen 
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Die Gemeinde Stuer wird durch die Planung nicht berührt. 
 
Keine Einwände 
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Geänderter Beschluss der 1. NT-HH-Satzung 2023

Feuerwehrgebäude Karow:  +134.300 € Auszahlung als Investition

Mit dem 1.Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden
1. im Ergebnishaushalt von bisher  auf neu auf

EUR EUR EUR

der Gesamtbetrag der  Erträge 15.669.200 15.979.500 15.979.500

der Gesamtbetrag der  Aufwendungen 17.161.400 16.835.500 16.835.500

das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von -740.500 -856.000 -856.000

2. im Finanzhaushalt von bisher  auf neu auf
EUR EUR EUR

a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen 14.551.900 14.883.400 14.883.400
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen1

15.708.000 15.477.800 15.477.800

der jahresbezogene Saldo der laufenden

Ein- und Auszahlungen -1.156.100 -594.400 -594.400

b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.590.600 1.892.600 1.892.600

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 3.152.200 2.764.500 2.899.000

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit -561.600 -871.900 -1.006.400

festgesetzt.

Änderung der liquiden Mittel:
Muster 5b:   Liquide Mittel zum 31.12.2023 789.619 655.119
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